	Evangelische Landeskirche in Baden

Evangelischer Oberkirchenrat in Karlsruhe
	Betriebsanweisung 
Umgang mit Tonerstaub
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	1. ANWENDUNGSBEREICH

	Diese Betriebsanweisung gilt für das Wechseln der Tonerkassette 
bzw. Tonerflasche bei Kopierern, Laserdruckern und Laser-Faxgeräten

	2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
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	· Durch den Tonerstaub kann es zu Reizungen der Haut, der Schleimhäute der Atemwege und der Bindehaut der Augen kommen.
· Tonerstaub kann sensibilisierend wirken.
· Tonerstaub ist brennbar.

	3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
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	· Der Austausch von Tonerpatronen ist nur durch unterwiesene Personen durchzuführen.
· Beim Tonerwechsel sind die Herstelleranleitungen zu beachten.
· Fernhalten von Zündquellen während des Tonerwechsels. 
· Immer Einwegschutzhandschuhe (PSA) während des Tonerwechsels benutzen.
· Hautkontakt mit dem Toner vermeiden.
· Toner nicht mit den Händen berühren.
· Aufwirbeln des Tonerstaubes vermeiden.
· Mund, Nase oder Augen nicht mit von Tonerstaub verschmutzten Händen berühren.
· Während des Tonerwechsels nicht essen und trinken.
· Hinweis: „Betriebsanweisung Nutzung von Druckern und Kopieren“ 

	4. VERHALTEN IM GEFAHRENFALL/BEI STÖRUNGEN

	
	· Gerät bei Störungen / untypischen Geräuschen / Verdacht auf Beschädigungen außer Betrieb nehmen.
· Gerät mit „Defekt-Schild“ kennzeichnen.
· Meldung an den Träger/Verantwortlichen.
· Reparaturen dürfen nur vom Kundendienst/beauftragter fachkundiger Person durchgeführt werden.

	5. ERSTE HILFE/VERHALTEN BEI UNFÄLLEN
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	· Ersthelfer heranziehen! 
· Bei Hautkontakt die betroffene Hautpartie mit kaltem (!) Wasser und Seife reinigen
· Lassen Sie Verletzungen sofort behandeln.
Der Durchgangsarzt muss in folgenden Fällen aufgesucht werden:
· bei Kontakt mit den Augen -> diese müssen zunächst umgehend mindestens 10 Minuten lang mit kaltem Wasser gespült werden
· sollte Toner eingeatmet oder verschluckt worden sein.
· wenn aufgrund der Verletzung mit Arbeitsunfähigkeit zu rechnen ist.
· melden Sie den Unfall unverzüglich der Personalverwaltung.
· achten Sie darauf, dass über jede Erste-Hilfe-Leistung, Aufzeichnungen in einem Verbandbuch gemacht werden.
Ersthelfer/in:	


	6. INSTANDHALTUNG/ENTSORGUNG

	
	· Instandhaltung/ Reparaturen dürfen nur vom Kundendienst/beauftragter fachkundiger Person durchgeführt werden.
· Informationen, wie z.B. zur Entsorgung der Kartuschen, entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt des Herstellers (Drucker und/oder der Kartuschen).

	
Datum:                                   Unterschrift:                                                  
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